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Betr.:  Änderungsantrag zur Vorlage Nr. 6-4430/21-I/1 - Kulturförderrichtlinie 

 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Der Beschlusstext unter Punkt 3 sollte wie folgt geändert werden: 
 
Zu 3. Für das Haushaltsjahr 2021 wird der Kreis der Die unter Punkt 2 genannten 
Zuwendungsempfänger werden um juristische Personen um Antragsteller, welche sonst 
unter die Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für gemeinnützige Zwecke fallen, 
erweitert. Zahlungsempfänger sind natürliche Personen wie Künstlerinnen und Künstler 
sowie juristische Personen, die die Kunst und Kultur als Satzungsziel verfolgen. 
 
Begründung: 

 
1. Vereine und Projektträger müssen auch in den folgenden Jahren finanziell unterstützt 

werden. Dazu ist die Förderrichtlinie gut geeignet. Eine Verlagerung der Förderung 
zur MBS birgt auch in Zukunft viele Unsicherheiten. 

2. Für freischaffende Künstler*innen ist die Förderung durch die Kulturförderrichtlinie oft 
nicht passend, weil selbst Eigenmittel in Höhe von 10 % nicht immer vorhanden sind. 
Eine Förderung über Vereine etc. daher kann hilfreicher sein. Gerade durch die 
Unterstützung der Vereine hat sich die bisherige Kulturförderrichtlinie in den letzten 
Jahren besonders bewährt. 

 
 
 
Luckenwalde, 26. April 2021 
 
 
 
Dr. Gerhard Kalinka 
Fraktionsvorsitzender  
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